
3. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Großenbrode 
 über die Erhebung einer Fremdenverkehrsabgabe  

 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der jeweils geltenden Fassung und 
der §§ 1, 2 und 10 des Kommunalabgabengesetztes für das Land Schleswig-Holstein in der jeweils gel-
tenden Fassung wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Großenbrode 
am 09.12.2008 folgende 3. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Fremdenverkehrsab-
gabe in der Gemeinde Großenbrode vom 12.07.1999 erlassen: 
 

Artikel 1 
 

§ 4 Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
 

Nr. Betr.-
Kenn-
ziffer 

Abgabepflichtige, 
Vorteilsmerkmale 
 
1 

Berechnung d. Beiträge, 
Vorteilsmaßstab 
 
2 

Jahresbeitragssatz ab 2009 
 
 
3 

1 130 Alle natürlichen und juristischen 
Personen, die Betten, Zimmer, 
Wohnungen und sonstige Schlaf-
gelegenheiten vermieten bzw. 
gegen sonstigen Entgeltausgleich 
überlassen, Patienten aufnehmen 
oder an Dritte zur Weitervermie-
tung an Kurgäste vermieten 

Nach Anzahl der vorhandenen 
Fremdenbetten 

a) Kleinvermieter mit 
bis zu 8 Betten 

6,83 EURO je Bett 
b) alle übrigen Vermie-

ter mit mehr als 8 
Betten 

6,83 EURO je Bett 

2 135 Inhaber von Kinder- und Erho-
lungsheimen 

Nach Anzahl der vorhandenen 
Betten 

7,88 EURO je Bett 

3  Inhaber von Winterlagern für   
a) 141 Boote  Nach der zur Verfügung ste-

henden Fläche 
0,42 EURO  je m² 

b) 142 Campingwagen Nach der zur Verfügung ste-
henden Fläche 

0,21 EURO  je m² 

4a) 145 Inhaber von Campingplätzen  Nach der zur Verfügung ste-
henden Fläche zum Aufstellen 
von Zelten, Kraftfahrzeugen, 
Wohnwagen und sonstiger 
Campingausrüstung 

11,03 EURO je Stellplatz 
 

4b) 146 Inhaber von Wohnmobilplätzen Nach der Anzahl der zur Ver-
fügung stehenden Stellplätze 

15,75 Euro je Stellplatz 

5 151 
 
 
152 

Inhaber von Hotels mit Restau-
rantbetrieb 

Nach Anzahl der zur Verfü-
gung stehenden Betten 
und  
nach Anzahl der zur Verf. 
stehenden Sitzplätze (innen 
und außen) 

7,35 EURO je Bett 
 
 
2,31 EURO je Sitzplatz 

6 160 
 
 
 
165 

Inhaber von Schank-, Gast-, und 
Speisewirtschaften, Eisdielen, 
Cafés, Milchbars und Imbißstu-
ben  

Nach Anzahl der zur Verfü-
gung stehenden Sitzplätze 
(innen und außen) 
und 
nach Anzahl der zur Verfü-
gung stehenden Stehplätze 
(innen und außen) 

2,31 EURO je Sitzplatz 
 
 
 
1,68 EURO je Stehplatz 

     
     
7  Ladengeschäfte   
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Nr. Betr.-
Kenn-
ziffer 

Abgabepflichtige, 
Vorteilsmerkmale 
 
1 

Berechnung d. Beiträge, 
Vorteilsmaßstab 
 
2 

Jahresbeitragssatz ab 2009 
 
 
3 

a) 171 Lebensmittelgeschäfte 
(Vollsortiment) 

Nach der Größe der Verkaufs- 
und Ausstellungsfläche 

0,84 EURO je m² 

b) 172 Alle anderen offenen Ladenge-
schäfte und sonstigen zu Ver-
kaufszwecken unterhaltenen 
ständigen Ausstellungen, auch 
Kioske 

Nach der Größe der Verkaufs- 
und Ausstellungsfläche 

1,16 EURO je m² 

8 180 Apotheken Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

80,85 EURO für den Inhaber/ 
Geschäftsführer 
40,43 EURO für jede weitere 
besch. Person 

9 190 Inhaber von mobilen Verkaufs- 
und Imbißwagen 

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

65,10 EURO für den Inhaber/ 
Geschäftsführer 
32,55 EURO für jede weitere 
besch. Person 

10 200 Großhandelsbetriebe, Ausliefe-
rungslager, -soweit nicht beson-
ders aufgeführt- Handelsvertreter 
u. Handelsgeschäfte, die keine 
Laden- und Ausstellungsfläche 
unterhalten sowie Betriebe der 
Produktion u. des Vertriebes von 
Artikeln für den Fremdenverkehr 

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

65,10 EURO für den Inhaber/ 
Geschäftsführer 
32,55 EURO für jede weitere 
besch. Person 

11 210 Inhaber von Tankstellen mit Ser-
viceangebot, z.B. Verkauf von 
Waren 

Nach Anzahl der Zapfstellen 65,10 EURO je Zapfstelle 

12 220 Aufsteller von Musikboxen Nach Anzahl der Musik- 
Boxen 

27,30 EURO je Box 

13 230 Aufsteller von Spielautomaten Nach Anzahl der Automaten 43,05 EURO je Automat 
14 240 Aufsteller von Warenautomaten Nach Anzahl der Automaten 21,53 EURO je Automat 
14 
a) 

241 Aufsteller von Münzfernrohren Nach Anzahl der Münzfern-
rohre 

21,53 Euro je Münzfernrohr 

15 250 Inhaber von Versicherungsvertre-
tungen und -agenturen 

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

40,43 EURO für den Inhaber/ 
Geschäftsführer 
16,28 EURO für jede weitere 
besch. Person 

16 260 Makler, Verkäufer und Vermitt-
ler von Immobilien einschl. Ver-
sicherungen und Finanzierungen 
sowie Vermittler von Zimmern, 
Appartments, Ferienwohnungen 
usw., Hausverwalter nach dem 
WEG 

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

80,85 EURO für den Inhaber/ 
Geschäftsführer 
40,43 EURO für jede weitere 
besch. Person 

17 270 Hausbetreuer, selbst. Hausmeis-
ter 

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

54,60 EURO für den Verwal-
ter 
27,30 EURO für jede weitere 
besch. Person 

18 280 Inhaber von Kleinst-(1-Mann) 
betrieben z.B. Dekorateure, Gra-
fiker, freischaffende Künstler, 
Fahrlehrer, Hundesalons u. sons-
tige Dienstleistungen 

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

43,05 EURO für den Inhaber 
21,53 EURO für jede weitere 
besch. Person 
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Nr. Betr.-
Kenn-
ziffer 

Abgabepflichtige, 
Vorteilsmerkmale 
 
1 

Berechnung d. Beiträge, 
Vorteilsmaßstab 
 
2 

Jahresbeitragssatz ab 2009 
 
 
3 

19 290 Inhaber von Wäschereien, Reini-
gungen, Heißmangeln und 
Waschsalons  

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

54,60 EURO für den Inhaber 
27,30 EURO für jede weitere 
besch. Person 

20 320 Inhaber von Friseurbetrieben Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

65,10 EURO für den Inhaber 
32,55 EURO für jede weitere 
besch. Person 

21 330 Inhaber von Handwerksbetrie-
ben, soweit nicht besonders auf-
geführt 

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

65,10 EURO für den Inhaber 
32,55 EURO für jede weitere 
besch. Person 

22 340 Baugeschäfte, Schlossereien und 
ähnliche Betriebe 

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

65,10 EURO für den Inhaber/ 
Geschäftsführer 
32,55 EURO für jede weitere 
besch. Person 

23 345 Segelmachereien, Yachtservice, 
KFZ-Reparatur und ähnliche 
Betriebe 

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

80,85 EURO für den Inhaber/ 
Geschäftsführer 
40,43 EURO für jede weitere 
besch. Person 

24 350 Taxi- und Mietwagenunterneh-
men 

Nach Anzahl der zugelasse-
nen Taxen und Mietwagen 

65,10 EURO je Taxe bzw. 
Mietwagen 
 

25 360 Solarien  Nach Anzahl der Sonnenbän-
ke bzw. Sonnenduschen ohne 
Personal 

32,55 EURO je Sonnenbank 
bzw. Sonnendusche 

26 370 
 
 
375 

Geld- und Kreditinstitute Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen  
und 
nach Anzahl der vorhandenen  
Geldautomaten 

115,50 EURO für den Leiter 
57,75 EURO für jede weitere 
besch. Person 
168,00 EURO je Automat 

27 
a) 

380 Inhaber von Verkehrsbetrieben, 
Bus- und Schiff-/Angelfahrten 

Nach Anzahl der in den Ver-
kehrsmitteln vorhandenen 
Fahrgastplätzen 

2,31 EURO je Fahrgastplatz 

27 
b) 

385 Inhaber von Hafenbetrieben Nach der Anzahl der Liege-
plätze 

15,75 EURO je Liegeplatz 

28 390 Verleiher von Fahrrädern, Mofas, 
Mopeds und sonstigen Sportgerä-
ten, z.B. Surfbrettern u.ä. 

Nach Anzahl der vorhandenen 
Fahr- und Sportgeräte 

4,31 EURO je Fahr- und 
Sportgerät 

29 400 Verleiher von Segel- oder Mo-
torbooten 

Nach Anzahl der vorhandenen 
Boote 

54,60 EURO je Boot 

30 405 Inhaber von Segel-, Yacht- und 
Tauchschulen, Wasserski und 
Surfen 

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

80,85 EURO für Lei-
ter/Lehrer 
40,43 EURO für jede weitere 
beschäftigte Person 

31 410 Verleiher von Mini-Cars und 
Spielgeräten jeder Art 

Nach Anzahl der vorhandenen 
Fahrzeuge bzw. Geräte 

4,31 EURO je Fahr-
zeug/Gerät 

32 415 Strandkorbvermieter Nach Anzahl der vorhandenen 
Körbe 

0,84 EURO je Korb 

33 420 Inhaber von Tennisplätzen, Ke-
gel- und Bowlingbahnen und 
Schießständen  

Nach Anzahl der Plätze, Bah-
nen und Stände 

32,55 EURO je Platz, Bahn, 
Stand 

34 425 Inhaber von Sportzentren Nach Anzahl der Zentren 273,00 EURO je Zentrum 
35 430 Inhaber von Minigolfplätzen Nach Anzahl der Plätze 115,50 EURO je Platz 
36 440 Badearzt, Facharzt für Psycholo-

gie 
Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

80,85 EURO für den Arzt 
40,43 EURO für jede weitere 
besch. Person 
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Nr. Betr.-
Kenn-
ziffer 

Abgabepflichtige, 
Vorteilsmerkmale 
 
1 

Berechnung d. Beiträge, 
Vorteilsmaßstab 
 
2 

Jahresbeitragssatz ab 2009 
 
 
3 

37 450 Zahnarzt Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

80,85 EURO für den Arzt 
40,43 EURO für jede weitere 
besch. Person 

38 460 Masseure, Krankengymnasten Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

65,10 EURO für den Inhaber/ 
Geschäftsführer 
32,55 EURO für jede weitere 
besch. Person 

39 470 Kosmetiker, Fußpflege, Natur-
heilpraxis u. ä. 

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

65,10 EURO für den Inhaber 
32,55 EURO für jede weitere 
besch. Person 

40 480 Saunabetriebe Nach Anzahl der Saunen 65,10 EURO je Sauna 
41 490 Sonstige natürliche und juristi-

sche Personen, für die der Kurbe-
trieb oder der Fremdenverkehr in 
der Gemeinde Großenbrode er-
höhte Verdienstmöglichkeiten 
bietet, sofern sie nicht in die vor-
stehenden Vorteilsgruppen ein-
geordnet werden können. 

Nach Anzahl der beschäftig-
ten Personen 

65,10 EURO für den Inhaber/ 
Geschäftsführer 
32,55 EURO für jede weitere 
besch. Person 

 
 

Artikel 2 
 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.01.2009 in Kraft. 
 
 
ausgefertigt:        Gemeinde Großenbrode 
Oldenburg i.H., den 10. Dezember 2008     
      (L.S.)           - gez. Reise - 
                (Bürgermeister) 
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